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durch von der voraufgegangenen Epoche unterscheidet, daß den Bischö­
fen mit der Einführung der fränkischen Verwaltung die unmittelbare Ver­
fügung über die meisten Pfarrzehnten entzogen wurde15. Es erheben sich 
also ernste Zweifel, ob es in der Karolingerzeit so ungewöhnlich war, wie 
die ,Querimonia‘ vorgibt, daß Zehnte zwischen Klöstern und Bistümern 
aufgeteilt waren. War etwa das von Perels mißverstandene Beispiel von 
Freising und Tegernsee nur ein Ausnahmefall?
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Inzwischen hat sich klar erwiesen, daß auch in andern deutschen Diöze­
sen des Frankenreichs die Landkirchen und ihre Zehntbezirke weithin an 
Klöster vergeben waren. So beschrieb Luzian Pfleger die Rolle von Mün­
ster im Gregorienthal, Ebersmünster, Maursmünster und im Norden von 
Weißenburg im Straßburger Bistum16, Eugen Ewig die „Landmonaste- 
ria“, die am Beginn der trierischen Niederkirchenorganisation standen17. 
In Hessen (Erzdiözese Mainz), in den Diözesen Halberstadt, Hildesheim 
oder Speyer, um noch einige Beispiele zu nennen, ist die große Bedeutung 
der Klöster und ihrer Grundherrschaften für das Niederkirchenwesen 
ebenfalls erkennbar geworden18. Auch im Hinblick auf die Diözese Kon­
stanz wies kürzlich Karl S. Bader auf diese Erscheinung hin19. Ein Bischof 
der spätkarolingischen Zeit, der behauptet hätte, daß sein Bistum beson­
ders benachteiligt sei, weil sich zahlreiche Niederkirchen samt ihren Zehn­
ten in Klosterbesitz befänden, hätte daher unter seinen Amtsbrüdern nur 
ungläubige Verwunderung erregt, da bei vielen von ihnen, wenn nicht al­
len, die Verhältnisse nicht anders waren. Die Schilderung der ,Querimo- 
nia‘ verliert so bereits bei der Gegenüberstellung mit den allgemeinen Ge­
gebenheiten der Zehntverteilung in dieser Zeit sehr an Wahrscheinlich­
keit.

Nach dieser Feststellung wäre jetzt im einzelnen zu überprüfen, in wel­
cher Weise Zehnte zwischen Bistümern und Klöstern aufgeteilt wurden, 


